
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Sand"

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sowie aufgrund des § 142 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) hat der Stadtrat der Stadt Bamberg in seiner Sitzung vom 28.06.2006 folgende Satzung 
beschlossen:  

"Satzung  

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "AG" - "Sand" gemäß Beschluss des Stadtrates vom 
28.06.2006.  

   

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes  

Das Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Bezeichnung "AG" - "Sand".  

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan des 
Stadtplanungsamtes vom 21.06.2006 abgegrenzten Fläche. Dieser ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage 
beigefügt.  

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegung Flurnummern aufgelöst und neue 
Flurnummern gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilung neue Grundstücke, sind auf diese insoweit die 
Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.  

§ 2 Verfahren  

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften des Dritten Abschnittes des Ersten Teiles des Zweiten Kapitels des Baugesetzbuches finden Anwendung.  

§ 3 Genehmigungsverfahren  

Die Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB wird festgesetzt.  

§ 4 Inkrafttreten  

Diese Satzung wird gemäß § 143 BauGB mit ihrer Bekanntmachung im Rathausjournal (Amtsblatt) der Stadt Bamberg 
rechtsverbindlich."  

Auf die Vorschriften der §§ 152 - 156 BauGB wird besonders hingewiesen.  

Unbeachtlich werden  

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplan und des Flächennutzungsplan und 
 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bamberg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 
1 BauGB).  

Bamberg, 04.07.2006 
Stadt BAMBERG  

 






